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1. die Verwarnung,
2. die Erteilung von Weisungen,
3. die Familienerziehung unter Übertragung besonderer 

Erziehungspflichten,
4. die Schutzaufsicht,
5. die Heimerziehung.
(2) Erziehungsmaßnahmen können allein oder neben

einander oder neben einer Strafe angeordnet werden.
(3) Auch Erziehungsmaßnahmen werden durch Urteil 

angeordnet.
(4) Der Durchführung von Erziehungsmaßnahmen steht 

der Eintritt der Volljährigkeit des Jugendlichen nicht ent
gegen, jedoch sind die Erziehungsmaßnahmen aufzuheben, 
wenn der Jugendliche das 20. Lebensjahr vollendet hat.

§ 10 
Verwarnung

(1) Durch die Verwarnung soll dem Jugendlichen be
wußt gemacht werden, weshalb sein Verhalten gegen die 
Ordnung unseres antifaschistisch-demokratischen Staates 
verstoßen hat.

(2) Die Verwarnung ist nach Rechtskraft des Urteils 
mündlich zu erteilen.

§ И
Weisungen

(1) Als Weisungen kommen insbesondere in Betracht:
1. die Auferlegung besonderer Pflichten,
2. Auflagen, die die Lebensführung des Jugendlichen 

betreffen.
(2) Als besondere Pflichten können vor allem Arbeits

auflagen, die Wiedergutmachung des Schadens und die 
Entschuldigung bei dem Verletzten auferlegt werden. Eine 
Geldbuße kann festgesetzt werden, wenn anzunehmen ist,
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